
Sitzung des Stadtrates am 04.03.2013, Nr. 6 
öffentlich  
 
 
Bebauungsplan Nr. 597 "Hagellochstraße" - Satzungsbeschluss 
 
KSD 20134850 
 
 
 
 
 
 

A N T R A G 
 
 
nach der einstimmig ausgesprochenen Empfehlung des Bau- und Grundstücksausschusses 
vom 25.02.2013: 
 
Der Stadtrat möge wie folgt beschließen: 
 
1. Die im Bebauungsplanverfahren vorgebrachten Anregungen werden, soweit sie in der 

Planung keine Berücksichtigung gefunden haben, zurückgewiesen. 

2. Der Bebauungsplan Nr. 597 „Hagellochstraße“ wird gemäß § 10 (1) BauGB als Satzung 
beschlossen. Bestandteil dieser Satzung sind die gemäß §88 LBauO getroffenen Fest-
setzungen zu den Örtlichen Bauvorschriften. 
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SACHSTAND: 
Der vorliegende Bebauungsplan wurde als Angebotsbebauungsplan aufgestellt und entwi-
ckelt. Anlass war ein Bebauungskonzept eines Investors, der mit dem Grundstücksbesitzer 
entsprechende Vereinbarungen getroffen hatte. Dieser Investor hat dem Bereich Stadtpla-
nung nun kurzfristig am 31. Januar 2013 mitgeteilt, dass keine weitere Zusammenarbeit zwi-
schen Grundstücksbesitzer und Investor mehr besteht.  

Der Bebauungsplan hat bereits alle Verfahrensschritte inklusive Offenlage durchlaufen. Die 
Ergebnisse der Offenlage wurden bereits im Ortsbeirat präsentiert. 

Ein neuer Investor zeigt Interesse, auf diesen Grundstücken entlang der Hagellochstraße ein 
Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage zu realisieren. Alternativ könnte er sich auch eine Reihen-
hausbebauung (barrierefrei) vorstellen mit einer Erschließung des rückwärtigen Bereichs von 
der östlichen Grundstücksgrenze aus. Beide Vorschläge sind nicht mit dem vorliegenden 
Bebauungsplan Nr. 597 „Hagellochstraße“ vereinbar. 

ERLÄUTERUNG: 
Aus stadtplanerischer Sicht spricht für einen Satzungsbeschluss, dass durch den Bebau-
ungsplan eine städtebaulich geordnete und mit den Zielen der Sanierung abgestimmte Ent-
wicklung auf dieser Fläche gesichert wird: Im Blockinnenbereich wird Baurecht in zweiter 
Reihe geschaffen. Gleichzeitig wird entlang der Hagellochstraße eine Reihenhausbebauung 
festgesetzt mit einer geringeren baulichen Dichte als die nach § 34 BauGB ebenfalls mögli-
che Mehrfamilienhausbebauung. Zu dem Bebauungsplan ergänzend wäre in einem städte-
baulichen Vertrag die Herstellung des Privatweges zur Erschließung des Blockinnenbereichs 
durch den Investor geregelt worden. Dies ist im Rahmen der Bebauungsplanfestsetzungen 
nun nicht mehr möglich. Die Herstellung einer Erschließung muss durch den Eigentümer 
geklärt werden. 

Folgende Alternativen sind möglich: 
a. Der Bebauungsplan wird eingestellt und die Beurteilung erfolgt wieder auf der Grund-

lage des § 34 BauGB. Dies bedeutet, dass im Blockinnenbereich kein Baurecht be-
steht und entlang der Hagellochstraße eine höhere Bebauungsdichte mit bis zu 3 
Vollgeschossen und in Form von einer Mehrfamilienhausbebauung möglich ist. 

b. Der Bebauungsplan wird eingestellt und ein neues Bebauungsplanverfahren wird auf 
der Grundlage eines neuen Bebauungskonzeptes begonnen. Jedoch besteht auch 
dann keine Sicherheit, dass dieses Bebauungsplanverfahren abgeschlossen wird. 

Auf Grund der geänderten Rahmenbedingungen wurde die Begründung angepasst. Die Än-
derungen sind entsprechend gekennzeichnet. 
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VERFAHREN 

Übersicht der Verfahrensschritte 
 

Verfahrensschritt Datum 

Information/Anhörung Ortsbeirat Friesenheim gem. § 75 (2) 
GemO am 

14.09.2004 
08.05.2012 
29.01.2013 

Aufstellungsbeschluss (gem. § 2 (1) BauGB) am 11.10.2004 
25.06.2012 

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses im 
Amtsblatt  72/2004 am 

27.10.2004 
29.06.2012 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange (gem. § 4 (2) BauGB) mit Schreiben vom 19.11.2012 

Offenlagebeschluss am 25.06.2012 

Ortsübliche Bekanntmachung der Offenlage im Amtsblatt  am 28.11.2012 

Offenlage (gem. § 3 (2) BauGB) im Zeitraum vom 

 
06.12.12 bis 
14.01.2013 

 
Satzungsbeschluss (gem. § 10 (1) BauGB) am  
 
 
 
Anmerkungen zum Verfahren  
Bereits 2004 wurde ein Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 597 „Blockquartier 
Hagellochstraße / Kreuzstraße“ gefasst mit dem Ziel im gesamten Blockinnenbereich eine 
Wohnbebauung in zweiter Reihe zu ermöglichen. Nachdem diese Planungskonzeption nicht 
umgesetzt werden konnte, weil einige Grundstückseigentümer sich im Planverfahren gegen 
eine Bebauung aussprachen, wird nun der Geltungsbereich verkleinert und beschränkt sich 
auf das ehemalige Betriebsgelände eines Maschinenbaubetriebes und angrenzende be-
nachbarte private Grundstücke. Ziel des Bebauungsplanverfahrens bleibt weiterhin die Rea-
lisierung einer Wohnbebauung, die sich in die Bestandssituation einfügt.  
Der Aufstellungsbeschluss wird mit verkleinertem Geltungsbereich und geändertem Namen 
erneut gefasst. Der Bebauungsplan wird als Angebotsbebauungsplan im beschleunigten 
Verfahren gem. § 13a BauGB i.V. mit § 13 BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung 
erstellt, da es sich um eine ehemals teils gewerblich genutzte, teils zu Wohnzwecken genutz-
te Fläche in einem Siedlungsbereich handelt, die für eine neue Wohnbebauung wieder nutz-
bar gemacht wird. Es handelt sich um eine moderate Nachverdichtung im Blockinnenbereich, 
die sich in die vorhandene Eigenart der näheren Umgebung einfügt. Die Größe des Plange-
bietes liegt mit ca. 3.900m² unter der Schwelle von 20.000m² für Verfahren nach § 13a 
BauGB. Daher wird das beschleunigte Verfahren nach § 13a BauGB angewendet. Eine früh-
zeitige Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 und §4 Abs. 1 BauGB ist nicht erforderlich (vgl. § 13a 
Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr.1 BauGB). Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 3 
BauGB wird von der Durchführung einer Umweltprüfung abgesehen.  



ALLGEMEINES 

Rechtsgrundlagen (Stand 07.01.2013) 
 
Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) 
vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), 
zuletzt geändert durch Art. 3 G vom 22.04.1993 
(BGBl. I S. 466) 
Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die 
Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung) 
(PlanZV) 
vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58) 
zuletzt geändert durch Art. 2 G v 22.07.2011 (BGBl I S. 1509) 
Bundes-Bodenschutzgesetz 
(BBodSchG) 
vom 17.03.1998 (BGBl. I 1998 S. 502, 2001 S. 2331), 
zuletzt geändert durch Art. 5 Abs. 30 G vom 24.02.2012 
(BGBl. I S. 212) 
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverord-
nung 
(BBodSchV) 
vom 12.07.1999 (BGBl. I 1999 S. 1554), 
zuletzt geändert durch Art. 5 Abs. 31 G vom 24.2.2012  
(BGBl. I S. 212) 

Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) 
vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), 
zuletzt geändert durch Art. 5 G v. 6.02.2012 (BGBl. I S. 148) 
Bundesimmissionsschutzgesetz 
(BImSchG) 
vom 26.09.2002 (BGBl. I S. 3830), 
zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 27.06.2012 (BGBl. I S. 1421) 

Baugesetzbuch 
(BauGB) 
vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), 
zuletzt geändert durch Art. 1 G vom 22.07.2011 
(BGBl. I S. 1509) 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung 
(UVPG) 
Neugefasst durch Bekanntmachung vom 24.02.2010 
(BGBl. I S. 94) 
zuletzt geändert durch Art. 2 G v 17.08.2012 (BGBl. I S. 1726) 

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts 
(WHG) 
vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585) 
zuletzt geändert durch Art. 5 Abs. 9 G v. 24.02.2012 (BGBl. I S. 
212) 
Änderung durch Art. 3 G v. 5.12.2012 (BGBl. I S. 2449) textlich 
nachgewiesen, dokumentarisch noch nicht abschließend bearbei-
tet 

Denkmalschutzgesetz 
(DSchG) 
vom 23.03.1978 (GVBl. S. 159), 
zuletzt geändert durch Art. 2 G vom 28.09.2010 (GVBl. S. 301) 

Gemeindeordnung 
(GemO) 
vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), 
mehrfach geändert durch § 142 Abs. 3 des Gesetzes vom 
20.10.2010 (GVBl. S. 319) 

Landesabfallwirtschaftsgesetz 
(LAbfWG) 
vom 02.04.1998 (GVBl. S. 97), 
§§ 8, 9 und 32 geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
22.06.2012 (GVBl. S. 163) 

Landesbauordnung 
(LBauO) 
vom 24.11.1998 (GVBl. S. 365, BS 213-1), 
§§ 64, 66, 87 zuletzt geändert durch § 47 des Gesetzes vom 
09.03.2011 (GVBl. S. 47) 

Landeswassergesetz 
(LWG) 
vom 22.01.2004 (GVBl. 2004 S. 54), 
§ 89 geändert durch Art. 2 G v. 23.11.2011 (GVBl. S. 402) 

Landesbodenschutzgesetz 
(LBodSchG) 
vom 25.07.2005 (GVBl. S. 302) 
§§ 8 und 11 geändert durch Art. 22 G v. 28.09.2010 (GVBl. S. 
280), 
diese Änderungen aufgehoben durch Art. 1 G v. 23.11.2011 
(GVBl. S. 402) 

Landesnaturschutzgesetz 
(LNatSchG) 
vom 28.09.2005 (GVBl. S. 387) 
Anlagen 1 und 2 zu § 25 Abs. 2 neu gefasst durch Verordnung 
vom 22.06.2010 (GVBl. S. 106), diese VO wird unter der BS 
Nummer 791-1/1 nachgewiesen 
 

 

 

   

 



Geltungsbereich 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ergibt sich aus dem beigefügten Lageplan und 
wird begrenzt: 
 
im Norden: durch die Verkehrsfläche der Hagellochstraße 

im Osten: durch die östlichen Grundstücksgrenzen der Flurstücke Nr. 390 und 390/2 

im Süden: durch die südlichen Grundstücksgrenzen der Flurstücke Nr. 382, 384, 
385/2, 387, 389, 390/2 

im Westen: durch die westliche Grundstücksgrenze des Flurstücks Nr. 382 

 

 
 
 
Quellenverzeichnis 
[1]  Flächennutzungsplan der Stadt Ludwigshafen am Rhein, Ludwigshafen 1999 
[2]  Regionaler Raumordnungsplan Rheinpfalz 2004, Mannheim 2004 
[3]  Sanierungsgebiet „Friesenheim“, Fortschreibung Sanierungsrahmenplan, Ludwigsha-

fen 2008 
 
 
 



PLANUNGSANLASS, -ZIELE UND -GRUNDSÄTZE 

Planungsanlass/städtebauliches Erfordernis gem. § 1 (3) BauGB 
Das Plangebiet liegt im Sanierungsgebiet Friesenheim und umfasst das ehemalige Gelände 
eines mittelständischen Maschinenbaubetriebes in Ludwigshafen und weitere angrenzende 
private Grundstücke. Während der laufenden Sanierung wurden im Rahmen einer Ord-
nungsmaßnahme die vorhandenen Aufbauten auf den Flurstücken 389, 390 und 390/2 be-
reits abgebrochen. Die noch vorhandenen Lagerhallen und das Wohngebäude des Betriebes 
werden Anfang des Jahres 2013 ebenfalls im Rahmen einer weiteren Ordnungsmaßnahme 
abgebrochen, sodass ein ca. 3.100 qm großes innerstädtisches Grundstück zur Wiedernutz-
barmachung zur Verfügung steht. Westlich an den ehemaligen Maschinenbaubetrieb schlie-
ßen sich zwei weitere insgesamt ca. 795 qm große Grundstücke an, die zur Zeit noch nicht 
zur Neubebauung zur Verfügung stehen, aber aus städtebaulichen Gründen bereits heute 
bei der Planung berücksichtigt werden, um eine spätere sinnvolle Ausnutzung der Grundstü-
cke zu gewährleisten. 
 
Gemäß dem Sanierungsrahmenplan eignet sich die beschriebene Fläche für eine moderate 
Nachverdichtung zur Schaffung neuen attraktiven Wohnraums. Im Stadtteil Friesenheim ste-
hen derzeit kaum Wohnbauflächen zur Verfügung. Insbesondere im Marktsegment der Ein-
familienhausbebauung besteht ein entsprechendes Nachfragepotential, das zur Zeit in Frie-
senheim nicht gedeckt werden kann. Die zentrale Lage im Stadtteil, das gewachsene Wohn-
umfeld, die Nähe zum Friesenpark, die bestehende Anbindung an den öffentlichen Perso-
nennahverkehr und Nahversorgungseinrichtungen entlang der Sternstraße sind Argumente, 
die für die Attraktivität des Standortes als Wohnstandort sprechen. 
 
Eine städtebaulich geordnete Nachverdichtung bzw. die Umnutzung bereits bebauter Sied-
lungsbereiche ist im Sinne einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und eines vor-
beugenden Freiraumschutzes, da die vorhandene Nachfrage nach Wohnbauflächen gedeckt 
werden kann, ohne dass hierfür bislang unbebaute Bereiche außerhalb des vorhandenen 
Siedlungskörpers in Anspruch genommen werden müssen.  
 
Die Mobilisierung von brach gefallenen Grundstücken leistet insofern einen wichtigen Beitrag 
zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden, den das Baugesetzbuch als Grundsatz 
stadtplanerischen Handelns formuliert. Neben den siedlungsstrukturellen Aspekten wird auch 
eine ökonomische Ausnutzung der vorhandenen Erschließungs- und sonstigen Infrastruktur-
einrichtungen erreicht. Zudem kann durch die Planung einem städtebaulich unerwünschten 
Brachfallen bzw. einer langfristigen Unternutzung der Fläche entgegengewirkt werden. 
 
Derzeit sind Bauvorhaben nach § 34 BauGB zu beurteilen, was als Rechtsgrundlage für eine 
straßenbegleitende Bebauung entlang der Hagellochstraße ausreicht, ohne jedoch eine aus-
reichende Steuerungsmöglichkeit über Dichte und Geschossigkeit zu haben. Für eine Be-
bauung in zweiter Reihe im Blockinnenbereich besteht zur Zeit kein Baurecht. Um eine ge-
ordnete städtebauliche und mit den Zielen der Sanierung abgestimmte Entwicklung sicher-
zustellen, wird daher der Bebauungsplan Nr. 597 mit dem geänderten Namen „Hagelloch-
straße“ aufgestellt. 
 
 
Planungsziele und -grundsätze 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes wird das Ziel verfolgt, eine an die Umgebungsbe-
bauung angepasste Wohnbebauung zu entwickeln. Die städtebauliche Konzeption sieht 
straßenbegleitend zur Hagellochstraße eine Reihenhausbebauung vor, im Blockinnenbereich 
eine aufgelockerte Bebauung mit drei freistehenden Einzelhäusern oder drei Doppelhäusern, 
was dem sanierungsrechtlichen Ziel entspricht, nach der Freilegung des Grundstücks nur 
noch eine geringe bauliche Verdichtung zuzulassen. 



Sowohl entlang der Hagellochstraße als auch im Blockinnenbereich trifft der Bebauungsplan 
Festsetzungen zur Geschossigkeit, um die Dichte zu begrenzen und gute Belichtungsver-
hältnisse zu sichern. Südlich an das Plangebiet angrenzend stehen 4-6 geschossige Mehr-
familienhäuser. Zu diesen soll ein möglichst großer Grünbereich erhalten/ angelegt werden, 
der als Abstandsgrün und als Sichtschutz dienen soll. 
Erschlossen werden die Doppelhäuser im hinteren Grundstücksbereich von der Hagelloch-
straße aus über einen Privatweg. Eine Widmung als öffentliche Verkehrsfläche wird nicht 
vorgesehen. Da die Parksituation im näheren Umfeld des Plangebietes schon heute ange-
spannt ist und um eine Verlagerung des Stellplatzbedarfes auf die umliegenden Straßen zu 
vermeiden, sollen je Wohneinheit im Einzel-/ Doppelhaus und in den Reihenendhäusern 
zwei Stellplätze und je Reihenmittelhaus mindestens ein Stellplatz in Form von Stellplätzen 
und Garagen im Geltungsbereich nachgewiesen werden. 
 
Bodenbeschaffenheit 
Für das Plangebiet wurden im Zusammenhang mit den Planungen Bodenuntersuchungen 
durchgeführt. Die Notwendigkeit hierfür ergab sich aus der früheren gewerblichen Nutzung 
(mechanische Werkstätte). 
Nach den vorliegenden Untersuchungsergebnissen ist das gesamte Grundstück anthropo-
gen aufgefüllt. Die erschlossenen Auffüllungen wiesen dabei Mächtigkeiten zw. 0,6m bis 
max. 3,8m (Bombentrichter) auf. Sämtliche Auffüllungen sind durch Bauschuttanteile ge-
kennzeichnet. Auf dem Standort wurden in den oberflächennahen Bodenbereichen lokal er-
höhte Belastungen mit Schwermetallen und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstof-
fen festgestellt. Die nachgewiesenen Schadstoffkonzentrationen stehen der geplanten 
Wohnnutzung jedoch nicht grundsätzlich entgegen. Für das Schutzgut Grundwasser besteht 
nach gutachterlicher Auffassung aufgrund des großen Flurabstandes und der geringen 
Schadstofffracht keine Gefährdung.  
Die mit dem Abbruch der noch bestehenden Gebäude in Verbindung stehenden Eingriffe in 
den Untergrund werden gutachterlich begleitet. Die fachtechnische Bewertung und die Erfor-
derlichkeit weiterer bodenschutzrechtlicher Maßnahmen sind im Rahmen des Baugenehmi-
gungsverfahrens mit der zuständigen Bodenschutzbehörde abzustimmen. 
 
 
 
VERHÄLTNIS ZUR ÜBERGEORDNETEN UND SONSTIGEN PLANUNG 

Regional- und Landesplanung  
Der Regionale Raumordnungsplan Rheinpfalz 2004 [2] stellt den Bereich als bestehende 
Siedlungsfläche für Wohnnutzung dar. Darüber hinaus definiert er als raumordnerischer Ziel-
korridor, in allen Teilräumen der Region eine bedarfsgerechte Versorgung mit Wohnungen 
sicherzustellen. Dabei sollen bei der Entwicklung der Wohngebiete insbesondere flächen-
sparende Siedlungskonzeptionen verfolgt werden. Diesem raumordnerischen Grundsatz 
folgt die Planung zur Nutzung eines bestehenden Siedlungsbereichs. Der Bebauungsplan ist 
somit nach den Vorschriften des § 1 (4) BauGB an die Ziele der Raumordnung angepasst. 
 
 
Flächennutzungsplanung 
Der gültige Flächennutzungsplan 1999 der Stadt Ludwigshafen [1] stellt den Geltungsbereich 
als „Wohnbaufläche“ (W) dar. Der Bebauungsplan ist daher gemäß § 8 (2) BauGB aus dem 
Flächennutzungsplan entwickelt. 
 
 
Informelle Planungen  
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt innerhalb des förmlich festgelegten Sanie-
rungsgebietes Friesenheim. Für die städtebauliche Konzeption und die Ziele des Bebau-
ungsplanes stellen der Sanierungsrahmenplan und seine Fortschreibung 2008 eine wichtige, 



in den Gremien abgestimmte informelle Planungsgrundlage dar. In der Abwägung nehmen 
die Ziele der Stadterneuerung als öffentliche Belange einen besonderen Stellenwert ein. Für 
die beschriebene Fläche in der Hagellochstraße sieht die Fortschreibung der Sanierungs-
rahmenplanung nach Abbruch der Aufbauten eine moderate Neubebauung im Blockinnenbe-
reich vor. Die Ziele der Sanierungsplanung haben Eingang in die Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes gefunden, sofern es das Instrument des Bebauungsplanes mit dem Festset-
zungskatalog des BauGB zulässt.  
 
Weiterhin hat der Stadtrat im Oktober 2005 einen Rahmenplan für den westlichen Teil des 
Blockinnenbereichs verabschiedet, der auf informeller Ebene die städtebauliche Konzeption 
für die weitere Entwicklung des Plangebietes vorgibt und die Ziele des Aufstellungsbeschlus-
ses konkretisiert hat.  
 
 
Rechtskräftige Bebauungspläne 
Für den gesamten Geltungsbereich besteht kein rechtskräftiger Bebauungsplan. Die derzei-
tige planungsrechtliche Zulässigkeit der baulichen Nutzung ergibt sich somit aus den Vor-
schriften des § 34 BauGB. 
 
 
 
BEGRÜNDUNG ZU DEN PLANFESTSETZUNGEN 

Planungsrechtliche Festsetzungen 
Art der baulichen Nutzung 
Das Plangebiet liegt innerhalb einer durch Wohnnutzung geprägten Ortslage. Unter Berück-
sichtigung der Umgebungsbebauung wird der gesamte Geltungsbereich als „Allgemeines 
Wohngebiet“ (WA) festgesetzt. Im Bereich WA I und WA III sind neben der Wohnnutzung 
auch nicht störende Handwerksbetriebe zulässig, wenn sie der Wohnnutzung untergeordnet 
sind. Damit wird dem städtebaulichen Ziel des Bebauungsplanes und dem sanierungsrechtli-
chen Ziel Rechnung getragen, eine mit der vorhandenen Umgebungsbebauung verträgliche 
Nutzung zu realisieren.  
Der Geltungsbereich umfasst auch einen Teil des Blockinnenbereichs, der zur Gartennut-
zung und als Erholungsbereich der umliegenden Bewohner dient. Dieser sensible Bereich 
soll durch die Nachverdichtung möglichst wenig beeinträchtigt werden. Vor diesem Hinter-
grund ist im WA II nur eine Wohnnutzung zulässig.  
Da erst im Rahmen der Sanierung die Gemengelage Wohnen – gewerbliche Nutzung aufge-
löst werden konnte, bleiben alle übrigen nach § 4 BauNVO zulässigen und ausnahmsweise 
zulässigen Nutzungen ausgeschlossen, um keine neuen Nutzungskonflikte zu schaffen.  
 
Maß der baulichen Nutzung 
Das Maß der baulichen Nutzung wird über die Grundflächenzahl, über die Zahl der Vollge-
schosse und über maximale Gebäudehöhen eingegrenzt. Hierbei wird sich an der Umge-
bungsbebauung in der Hagellochstraße orientiert, sodass sich die entstehende Bebauung in 
die Bestandssituation einfügt. Durch die Begrenzung der Gebäudevolumen im Zusammen-
hang mit der zeichnerischen Festsetzung der überbaubaren Grundstücksfläche kann so eine 
zu starke Verdichtung gerade im Blockinnenbereich verhindert werden. Während straßenbe-
gleitend zur Hagellochstraße eine höhere Ausnutzung der Grundstücke durch die Reihen-
hausbebauung vertretbar ist und auch ohne Bebauungsplan zulässig wäre, da die Bebauung 
sich in die Umgebung einfügt, sollte der rückwärtige Bereich auch vor dem Hintergrund der 
durchgeführten Ordnungsmaßnahmen eine geringere Dichte und einen größeren Anteil un-
versiegelter Fläche aufweisen. Daher ist im WA I gem. § 17 Abs. 1 BauNVO eine GRZ von 
0,4 zulässig und für WA II wird eine GRZ von 0,3 festgesetzt. Eine Gesamt-GRZ von WA I 
und WA II von 0,35  bzw. 0,6, wenn Verkehrsfläche, Stellplätze und Nebenanlagen einge-
rechnet werden, sollte nicht überschritten werden. Die höhere GRZ von 0,6 wird für ange-



messen gehalten, da der hintere Grundstücksteil erschlossen werden muss und gleichzeitig 
Stellplätze nachgewiesen werden, um den öffentlichen Raum nicht durch die Nachverdich-
tung zu belasten.  
Für die Bebauung im WA III wird eine GRZ von 0,3 bzw. 0,45 (gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO) 
festgesetzt und bleibt damit unterhalb der Obergrenzen der BauNVO für allgemeine Wohn-
gebiete, was dem sanierungsrechtlichen Ziel einer geringen Dichte entspricht. 

Während der Offenlage merkte der Bauträger Effizienz-Haus an, dass die im WA II festge-
setzte maximale Firsthöhe von 10,50m knapp bemessen sei, da aus entwässerungstechni-
schen Gründen die Gebäude geringfügig höher gesetzt werden sollten als der angrenzende 
Privatweg, der der Bezugspunkt der Höhenfestsetzung für die Bebauung im WA II ist. Vor 
diesem Hintergrund wird die maximale Firsthöhe im WA II auf 10,60m erhöht. Auf eine er-
neute Offenlage wird verzichtet, da durch die geringfügige Erhöhung um 10cm die Grundzü-
ge der Planung nicht berührt sind und die Nachbarbelange nicht weiter beeinträchtigt wer-
den. 
 
Bauweise, Baulinien, Baugrenzen, Stellung baulicher Anlagen und Mindestbreiten der 

Grundstücke 
Orientiert an der Bestandsbebauung ist straßenbegleitend zur Hagellochstraße eine zwin-
gend zweigeschossige Reihenhausbebauung mit traufständigen Satteldächern vorgesehen. 
Die Bebauung ist dabei von der Hagellochstraße zurückgesetzt, um den schmalen Straßen-
raum optisch aufzuweiten und die Belichtungsverhältnisse der Bestandsgebäude entlang der 
Hagellochstraße nicht zu verschlechtern. Gleichzeitig können so vor den Reihenhäusern 
Stellplätze nachgewiesen werden. Zusätzlich wird die Festsetzung getroffen, dass die 
Grundstücksbreite mindestens 6,00m betragen muss. Eine Unterschreitung dieser Mindest-
breite ist ausnahmsweise zulässig, wenn das Baugrundstück mindestens 135m² aufweist 
und mindestens 5,0m breit ist. Mit dem Festlegen von diesen Mindestmaßen wird das städ-
tebauliche Ziel verfolgt, ein Minimum an Freifläche je Baugrundstück zu gewährleisten und 
eine zu hohe Bebauungsdichte mit beengten Wohnverhältnissen zu vermeiden. Die maximal 
mögliche Dichte ist durch diese Festsetzungen auf zehn Wohneinheiten entlang der Hagel-
lochstraße begrenzt. 
Im Blockinnenbereich wird eine offene Bebauung festgesetzt. Zulässig ist eine Bebauung mit 
Einzel- oder Doppelhäusern, mit dem Ziel eine geringe Bebauungsdichte mit möglichst gro-
ßem Freiflächenanteil zu realisieren und dadurch einen möglichst großen Abstand zu den 
südlich an das Plangebiet angrenzenden Mehrfamilienhäusern zu schaffen. Diesem Ziel 
dient die Festsetzung eines Baufensters mit einer maximalen Tiefe und Breite von jeweils 
12,0m.  
 
Anzahl der Wohnungen in Wohngebäuden,  
Die potentielle Beeinträchtigung der Nachbarn in der Umgebung wird maßgeblich durch die 
Anzahl der neu entstehenden Wohnungen bestimmt. Die Anzahl der Wohnungen soll des-
halb auf ein für die Umgebungsbebauung verträgliches Maß beschränkt werden: je Reihen-
haus und Doppelhaushälfte ist eine Wohneinheit, je freistehendem Einzelhaus sind zwei 
Wohneinheiten zulässig, sodass im Blockinnenbereich max. sechs und entlang der Hagel-
lochstraße max. zehn neue Wohneinheiten entstehen werden. 
Die Beschränkung der Wohneinheiten dient einerseits der Konfliktvorbeugung, andererseits 
soll der durch die neue Wohnbebauung zusätzliche Stellplatzbedarf auf ein Maß beschränkt 
bleiben, der im Geltungsbereich auch nachgewiesen werden kann und es nicht zu einer Ver-
lagerung der Stellplätze in den öffentlichen Straßenraum kommt.  
 
Flächen für Stellplätze und Garagen 
Die Freibereiche des Blockinnenbereichs sollen weitestgehend entsiegelt bleiben und eine 
möglichst zusammenhängende gärtnerisch angelegte Fläche mit hoher Aufenthaltsqualität 
darstellen. Daher sind Stellplätze und Garagen nur in den dafür festgesetzten Flächen und 
vor den Reihenhäusern entlang der Hagellochstraße zulässig. 
 



Grünordnerische Festsetzungen 
Aus kleinklimatischen Gründen wird festgesetzt, dass die nicht überbauten Freiflächen der 
Wohnbauflächen gärtnerisch zu gestalten und zu pflegen sind. Weiterhin sind entlang der 
Hagellochstraße sieben Bäume anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. Werden Carports, 
Garagen oder sonstige Nebenanlagen mit einem Flachdach ausgebildet, ist die Dachfläche 
extensiv zu begrünen, was zum einen ästhetischen Aspekten Rechnung trägt und sich zum 
anderen positiv auf das lokale Mikroklima auswirkt. Die getroffenen Festsetzungen zielen auf 
eine Steigerung der Wohn- und Lebensqualität sowohl der neu zu errichtenden Wohneinhei-
ten als auch auf die umgebende Bestandsbebauung, die an das Plangebiet angrenzt. 
 
Verkehrsflächen 
Die Verkehrsfläche wird als private Verkehrsfläche festgesetzt. Die Herstellung der Zuwe-
gung erfolgt von privater Seite. durch einen Vorhabenträger. Der dauerhafte Unterhalt liegt 
bei den zukünftigen Eigentümern. Eine Widmung als öffentliche Verkehrsfläche ist nicht vor-
gesehen, da der Weg nur den Anwohnern der sich dort befindenden Häuser dient. 
 
Flächen für Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 
Zur Sicherung der Erschließung der rückwärtigen Grundstücksbereiche sind Geh-, Fahr- und 
Leitungsrechte zu Gunsten der rückwärtigen Grundstücke einzutragen.  
 
 
Örtliche Bauvorschriften 
Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 
Um der Umgebungsbebauung Rechnung zu tragen, sind nur Satteldächer und geneigte Dä-
cher mit einem Neigungswinkel zwischen 30 und 40 Grad zulässig.  
Bei der Errichtung von Doppelhäusern und Reihenhäusern soll sichergestellt werden, dass 
die Teilgebäude als Bebauungseinheit wirken und über eine einheitliche Gebäudekubatur 
verfügen. Zur Harmonisierung von Doppel- bzw. Reihenhäusern müssen zusammengehörige 
Teilgebäude in ihrer Höhenentwicklung, Dachform, und -neigung auf einander abgestimmt 
sein.  
Um eine ausreichende Privatsphäre zu ermöglichen sind zwischen Doppelhaushälften und 
Reihenhäusern Sichtblenden aus Mauerwerk, Holz oder Beton zulässig. Sie dürfen eine Hö-
he von 2,40 m, gemessen von der Oberkante Terrasse, nicht überschreiten. Die Länge darf 
3,00 m, gemessen von der Außenkante Gebäudewand, nicht überschreiten. Hierdurch wird 
gewährleistet, dass Maßnahmen zur Sicherung der Privatsphäre der Bewohner auf ein ver-
nünftiges Maß beschränkt bleiben, aber gleichzeitig keine unverhältnismäßige Abschottung 
einzelner Wohneinheiten entsteht.  
Die baulich-räumliche Wirkung eines Straßenraums hängt auch von der Gestaltung der an-
grenzenden privaten Grundstücke ab. Um den schmalen Straßenraum der Hagellochstraße 
optisch aufzuweiten, wurden die Gebäude zurückgesetzt. Um diese Wirkung langfristig bei-
zubehalten und gleichzeitig die Stellplätze gut anfahren zu können, sind Einfriedungen ent-
lang der Hagellochstraße unzulässig.  
 
Anzahl notwendiger Stellplätze und Flächen für Stellplätze und Garagen 
Der Mindestbedarf an Stellplätzen liegt bei der Einfamilienhausbebauung heute erfahrungs-
gemäß bei zwei Stellplätzen je Wohneinheit. Da die Parksituation im näheren Umfeld des 
Plangebietes heute schon angespannt ist und um eine Verlagerung des Stellplatzbedarfes 
auf die umliegenden Straßen zu vermeiden, soll je Wohneinheit im Einzel-/Doppelhaus und 
in den Reihenendhäusern zwei Stellplätze und je Reihenmittelhaus mindestens ein Stellplatz 
nachgewiesen werden. Dieser Stellplatzschlüssel wird vor dem Hintergrund gewählt, dass in 
Gebieten, die  nach § 34 BauGB beurteilt werden, nur ein Stellplatz erforderlich ist und in 
unmittelbarer Nähe zum Baugebiet eine Straßenbahnhaltestelle vorhanden ist. Der Nach-
weis der erforderlichen Stellplätze kann in Form von Stellplätzen und Garagen in den dafür 
festgesetzten Flächen und vor den Reihenhäusern an der Hagellochstraße erbracht werden.  



 
Flächen für Versorgungsanlagen und für die Abfallentsorgung  
Aus gestalterischen und funktionalen Gründen, wird ein von der Hagellochstraße uneinseh-
barer Standort für die Unterbringung der erforderlichen Technik im rückwärtigen Bereich des 
Bebauungsplans festgesetzt. 
Zum Abstellen der Müllbehälter bei den Wohneinheiten im Blockinnenbereich sind schattige 
Standorte zu wählen, damit unangenehme Gerüche in den Wohn- und Freisitzbereichen 
vermieden werden können. Entlang der Hagellochstraße sind die Müllbehälter hinter einem 
Sichtschutz und direkt vor dem Gebäude anzuordnen, um das Straßenbild nicht zu beein-
trächtigen. 
 
 
Nachrichtliche Übernahme 
Die Grundstücke im Planbereich befinden sich alle im förmlich festgelegten Sanierungsge-
biet Friesenheim und werden als solche in den Bebauungsplan nachrichtlich übernommen.  
 
 
Hinweise 
Zur Sicherstellung der Beachtung im Baugenehmigungsverfahren sowie zur Information der 
künftigen Bauherren werden ergänzend zu den Festsetzungen des Bebauungsplanes fol-
gende Hinweise gegeben: 
 
Barrierefreies Bauen 
Bei der Ausführung von Bauvorhaben ist auf Barrierefreiheit zu achten. Die einschlägigen 
Vorschriften zum barrierefreien Bauen sind zu berücksichtigen 
 
Kampfmittel 
Es ist nicht auszuschließen, dass im Plangebiet Kampfmittel zu finden sind. Kampfmittelfun-
de gleich welcher Art sind unverzüglich dem Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz zu mel-
den. Dieser entscheidet dann über die weitere Vorgehensweise. Beauftragte Fachunterneh-
men sind nicht berechtigt, selbstständig Fundmunition zu entschärfen, zu sprengen oder auf 
öffentlichen Straßen zu transportieren. 
 
Hochwasserschutz 
Der gegebene Hochwasserschutz entlang des Rheines ist auf ein definiertes Hochwasser-
ereignis ausgelegt. Bei einem selteneren Ereignis bzw. bei einem Versagen des Hochwas-
serschutzes kann aufgrund der geografischen Lage in den Rheinniederungen eine weiträu-
mige Überflutung nicht ausgeschlossen werden. 
 
Wasserrechtliche Belange 
Die Entnahme von Grundwasser ist nur nach Erlaubnis bzw. Genehmigung des Bereiches 
Umwelt zulässig. 
 
Umgang mit dem Niederschlagswasser 
Das auf den Grundstücken anfallende, nicht behandlungsbedürftige Niederschlagswasser 
ist auf dem Grundstück über die belebte Bodenschicht zu versickern oder für Brauchwas-
serzwecke zu sammeln und zu verwerten, soweit dem weder wasserrechtliche, noch sonsti-
ge öffentlich-rechtliche Vorschriften, noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. 
Dies ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zu prüfen und mit den betroffenen 
Fachdienststellen (insbesondere der unteren Wasserbehörde sowie dem Wirtschaftsbetrieb 
Ludwigshafen, Bereich Stadtentwässerung) abzustimmen. 
 
Bodenschutz 
1. Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens sind mit der Oberen Bodenschutzbehör-

de, der SGD Süd, und dem Bereich Umwelt der Stadt Ludwigshafen weitere boden-



schutzrechtliche Maßnahmen abzustimmen. Die Nutzungsverträglichkeit als Wohngebiet 
ist auf den Teilflächen, auf denen Überschreitungen der oPW2-Werte des ALEX-
Merkblattes 02 festgestellt wurden, durch geeignete technische Maßnahmen sicherzu-
stellen.  

2. Der Beginn der Baumaßnahmen ist bei der Stadt Ludwigshafen - Bereich Umwelt, Abtei-
lung Bodenschutz/Altlasten rechtzeitig vorher anzuzeigen. Ihr ist Gelegenheit zu örtli-
chen Kontrollen zu geben. 

3. Die Baumaßnahmen sind durch einen Altlastensachverständigen gutachterlich zu beglei-
ten und zu dokumentieren. Die Dokumentation ist nach Abschluss der Maßnahmen bei 
der Stadt Ludwigshafen - Bereich Umwelt, Abteilung Bodenschutz/Altlasten vorzulegen. 
Aushubmassen sind ordnungsgemäß zu entsorgen bzw. zu verwerten. 

4. Die Versickerung von Niederschlagswasser ist nur im gewachsenen Boden bzw. unbe-
lasteten Auffüllungen möglich. Die Versickerungsflächen sind baulich so auszuführen, 
dass es zu keiner Einstauung in angrenzende, nicht sanierte Bereiche kommt. 

 
Archäologische Funde 
Im Plangebiet sind derzeit keine archäologischen Fundstellen verzeichnet. Es ist jedoch nur 
ein geringer Teil der tatsächlich im Boden vorhandenen prähistorischen Denkmale bekannt. 
Sollten tatsächlich archäologische Objekte angetroffen werden, so ist die archäologische 
Denkmalpflege sofort zu informieren. Ein angemessener Zeitraum ist einzuräumen, damit 
Rettungsgrabungen in Absprache mit den ausführenden Firmen, planmäßig den Anforderun-
gen der heutigen archäologischen Forschung entsprechend, durchgeführt werden können. 
 
Natürliches Radonpotenzial 
Im Bereich des Oberrheingrabens kann das natürliche Radonpotenzial lokal erhöht sein. Es 
wird daher empfohlen, bei Neubauten darauf zu achten, dass eine durchgängige Betonfun-
damentplatte erstellt wird und der DIN-gerechte Schutz gegen Bodenfeuchte gewährleistet 
ist. In Kellerräumen oder Räumen mit erdberührten Wänden, die dauerhaft durch Personen 
als Wohn- oder Arbeitsbereich genutzt werden, sollte auf ausreichende (Fenster) – Lüftung 
(Stoßlüften) vor allem während der Heizperiode geachtet werden. Zur Feststellung der kon-
kreten Radonkonzentration im Bereich des einzelnen Bauplatzes können orientierende Ra-
donmessungen in der Bodenluft sinnvoll sein. 
 
DIN-Regelwerke 
Sofern in den Festsetzungen dieses Bebauungsplanes auf DIN-Regelwerke Bezug genom-
men wird, sind diese während der üblichen Bürozeiten bei der Geschäftsstelle der Stadtpla-
nung Ludwigshafen im Rathaus, Rathausplatz 20, einsehbar. 
 
 
 
WEITERE AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG 

Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt und die Verkehrssituation 
Der Stadtteil Friesenheim stellt durch seine Lage im Stadtgebiet und der vorhandenen Infra-
struktur ein attraktiver Wohnstandort auch für Familien dar. Bislang konnte die vorhandene 
Nachfrage nach freien Baugrundstücken nicht gedeckt werden. Ein Neubaugebiet fehlt, so-
dass neue Wohnbauflächen nur durch Nachverdichtung und Umnutzung von Flächen im 
gewachsenen Siedlungskörper entstehen können. Durch die Schaffung von bis zu 16 neuen 
Wohneinheiten in der Hagellochstraße wird dieser Nachfrage Rechnung getragen.   
Mit dem zusätzlichen Wohnangebot werden auch neue Zu- und Abfahrtsverkehre entstehen, 
die jedoch von dem bestehenden Straßensystem aufgenommen werden können. Mit einer 
Verschlechterung der Parksituation in den angrenzenden Straßen ist nicht zu rechnen, da 
der erwartete Stellplatzbedarf im Plangebiet nachgewiesen wird und somit kein zusätzlicher 
Stellplatzbedarf im öffentlichen Straßenraum entsteht. 

 



Auswirkungen auf die Umwelt 
Das Bebauungsplanverfahren wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a i.V.m. § 13 
BauGB durchgeführt. Somit wird auf die Durchführung einer formalen Umweltprüfung ver-
zichtet. Die Auswirkungen der Planung auf die Umwelt werden nachfolgend beschrieben und 
bewertet. 
 
Der östliche Teil des Plangebiets wurde im Rahmen der Sanierung von jeglicher Bebauung 
freigeräumt und liegt seitdem brach. In regelmäßigem Abstand wird von den Eigentümern ein 
Pflegeschnitt durchgeführt, um ein zuwachsen des Grundstücks zu verhindern. Der südliche 
Teil des Plangebiets ist zur Zeit noch dicht bebaut (Betriebshallen und Wohngebäude) und 
weist einen hohen Versiegelungsgrad auf. 

 



 
Auswirkungen auf die Bodenfunktion 
Aktuell sind ca. 45% des Plangebietes versiegelt, die Brachfläche und der Hausgarten der 
Hausnr. 93 sind unversiegelt. Nach Realisierung aller Wohneinheiten mit Zufahrt und Ne-
benanlagen entsteht ein Versiegelungsgrad von maximal 44%. Somit ergeben sich durch die 
Planung hinsichtlich der Bodenfunktion keine negativen Auswirkungen. 
 

 
 
Auswirkungen auf den Wasserhaushalt 
Auswirkungen auf den Wasserhaushalt sind insbesondere in Bezug auf die Grundwasser-
neubildung zu beurteilen. Da sich der Anteil der versiegelten Fläche im Vergleich zur Be-
standssituation nicht verschlechtert, sind durch die Planung verursachte negative Auswir-
kungen auf den Wasserhaushalt nicht zu erwarten. Um die Grundwasserneubildung zu för-
dern, soll Niederschlagswasser soweit wie möglich auf den Grundstücken versickert werden. 
 
Auswirkungen auf Flora und Fauna 
Bislang bot die Brachfläche Lebensraum für verschiedene Tiere und Pflanzen. Jedoch konn-
te sich durch die regelmäßigen Rodungen und Mäharbeiten kein ungestörtes Biotop entwi-
ckeln. Die Planung sieht im rückwärtigen Bereich eine aufgelockerte Bebauung mit Hausgär-
ten vor, die heimischen Tier- und Pflanzenarten ebenfalls Lebensraum bieten. Der Anteil an 
versiegelter Fläche wird durch die Planung nicht erhöht. 

versiegelte 
Fläche: 1448m² versiegelte 

Fläche: 325m² 

unversiegelte 
Fläche: 470m² 

unversiegelte 
Fläche: 1655m²



 
Auswirkungen auf das Klima 
Während das Plangebiet makroklimatisch nicht von Bedeutung ist, ist die künftige Plange-
bietsnutzung für die kleinräumigen Klimaverhältnisse und insbesondere für die angrenzen-
den Hausgärten von Relevanz. Die vollversiegelte Fläche mit großen Aufbauten des ehema-
ligen Maschinenbaubetriebs bringt in den Sommermonaten eine starke Aufheizung mit sich. 
Durch eine Überplanung des Gebietes mit einer aufgelockerten durchgrünten Bebauung, die 
sich besser in die Bestandssituation einfügt, ist mit einer geringeren Aufheizung und dadurch 
mit einer Verbesserung des Mikroklimas zu rechnen. 
 
Zusammenfassende Darstellung der Auswirkungen auf den Naturhaushalt 
Dadurch, dass sich das Verhältnis versiegelte zu nicht versiegelte Fläche nicht wesentlich 
ändert und die vorhandenen massiven Baukörper durch eine aufgelockerte Bebauung er-
setzt werden, ist mit keiner Verschlechterung der ökologischen Situation im Plangebiet und 
den angrenzenden Bereichen zu rechnen. 
 
 
 
ABWÄGUNG DER ÖFFENTLICHEN UND PRIVATEN BELANGE 

Beteiligung der Behörden gem. § 4 (2) BauGB 
Die Beteiligung gemäß § 4 (2) BauGB erfolgte mit Schreiben vom 19.11.2012. Anhand des 
Planentwurfs mit Begründung wurden die Planungsziele dargelegt. Die Beteiligten wurden 
aufgefordert innerhalb eines Monats eine Stellungnahme abzugeben.  
 
Die Leitungsträger Deutsche Telekom (Schreiben vom 19.11.2012), Kabel Deutschland 
(Schreiben vom 04.12.2012) und die Technischen Werke Ludwigshafen (Schreiben vom 
12.12.2012) weisen auf die im Bereich des Plangebiets vorhandene Leitungsinfrastruktur hin, 
die im Zuge der Baumaßnahmen entsprechend zu berücksichtigen und zu sichern ist. 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Dem Vorhabenträger bzw. Bauherr werden die entsprechenden Stellungnahmen zur Beach-
tung in der Bauphase weitergegeben.  
 
 
Das Landesamt für Geologie und Bergbau weist mit Schreiben vom 11.12.2012 darauf hin, 
dass das Plangebiet innerhalb eines Bereiches liegt, in dem lokal erhöhtes Radonpotential 
über einzelnen Gesteinshorizonten ermittelt wurde. Es werden daher orientierende Radon-
messugen in der Bodenluft in Abhängigkeit von den geologischen Gegebenheiten des Bau-
platzes oder Baugebietes empfohlen, um Informationen darüber zu erhalten, ob das Thema 
Radon bei der Bauplanung entsprechend zu berücksichtigen ist. 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Ein entsprechender Hinweis wurde in den Bebauungsplan aufgenommen. Ebenso wird die 
Empfehlung direkt an den Vorhabenträger bzw. Bauherr zur Kenntnisnahme weitergegeben. 
 
 
Die Generaldirektion Kulturelles Erbe teilt im Schreiben vom 12.12.2012 mit, dass im Plan-
gebiet derzeit keine archäologischen Fundstellen verzeichnet sind. Es ist jedoch nur ein ge-
ringer Teil der tatsächlich im Boden vorhandenen prähistorischen Denkmale bekannt. Sollten 
tatsächlich archäologische Objekte angetroffen werden, so ist die archäologische Denkmal-
pflege sofort zu informieren. Ein angemessener Zeitraum ist einzuräumen, damit Rettungs-
grabungen in Absprache mit den ausführenden Firmen, planmäßig den Anforderungen der 
heutigen archäologischen Forschung entsprechend, durchgeführt werden können. 

 

Stellungnahme der Verwaltung: 



Ein entsprechender Hinweis wurde in den Bebauungsplan aufgenommen. Ebenso wird die 
Empfehlung direkt an den Vorhabenträger bzw. Bauherr zur Kenntnisnahme weitergegeben. 
 
 
Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd - Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirt-
schaft, Bodenschutz weist mit Schreiben vom 03.01.2013 darauf hin, dass das anfallende 
Niederschlagswasser nach Möglichkeit breitflächig auf dem eigenen Grundstück zu versi-
ckern ist. Das Baugebiet ist so zu gestalten, dass Abflussbeeinträchtigungen unterbleiben, 
der Grad der Versiegelung ist gering zu halten. Eine entsprechende Entwässerungsplanung 
soll abgestimmt werden.  
Weiterhin wird auf die Lage in der durch Deiche, Schöpfwerke und Hochwassermauern ge-
gen Rheinhochwasser geschützten Rheinniederung hingewiesen. Bei einem Versagen der 
Hochwasserschutzeinrichtungen ist eine Überflutung des Plangebietes möglich. 
Dass sich innerhalb des Plangebietes ein altlastenverdächtiger Altstandort befindet, wurde 
ebenfalls erwähnt.  

Stellungnahme der Verwaltung: 
Zu den angesprochenen Aspekten der Stellungnahme wurden dem Bebauungsplan bereits  
entsprechende Hinweise beigefügt.  
 
 
Öffentliche Auslegung 
In der Zeit vom 06.12.2012 bis einschließlich 14.01.2013 fand die Offenlage des Bebau-
ungsplans Nr. 597 „Hagellochstraße“ statt. Während dieser Zeit wurden keine Anregungen 
zum Bebauungsplan vorgebracht. 
 
 
Zusammenfassung der Abwägung 
Belange, die für die Planung sprechen 

- Durch die Planung wird eine Nachverdichtung auf einer gewerblich genutzten Fläche 
bzw. Brachfläche ermöglicht. Dem Grundsatz des sparsamen Umgangs mit Grund 
und Boden im Kontext einer nachhaltigen Raumentwicklung wird hierdurch Rechnung 
getragen. Um den Bedarf an neuem Wohnbauland zu decken, werden keine neuen 
Flächen außerhalb des bestehenden Siedlungskörpers in Anspruch genommen. Dem 
vom Gesetzgeber definierten Ziel „Innen- vor Außenentwicklung“ wird somit in vollem 
Maße entsprochen. 

- Die vorliegende Planung ersetzt die gewerbliche Nutzung durch eine Wohnbebauung, 
die sich in die Bestandsbebauung einfügt. Es wird attraktiver Wohnraum in zentraler 
Lage geschaffen. Städtebauliche Konfliktpotenziale durch den gewerblichen Betrieb 
werden beseitigt.  

- Die im Rahmen der Sanierung durchgeführte Ordnungsmaßnahme hat zu einer gro-
ßen innerstädtischen Freifläche geführt mit dem Ziel einer verträglichen Nachnutzung 
in Form von einer moderaten Wohnbebauung. Mit der Planung wird eine Mindernut-
zung und Verwahrlosung der Fläche verhindert.  

- Durch die effiziente Ausnutzung der bestehenden Ver- und Entsorgungsinfrastruktur-
einrichtungen ist die Planung auch unter ökonomischen Gesichtspunkten sinnvoll.  

- Eine unangemessene Beeinträchtigung der Nachbarbebauung wird durch die Be-
grenzung der Zahl der Wohneinheiten und die Festsetzung, dass die nachzuweisen-
den Stellplätze auf den Baugrundstücken nachzuweisen sind, weitgehend ausge-
schlossen. 

 
Belange, die gegen die Planung sprechen 

- Durch die Planung wird die Wiederbebauung eines Blockinnenbereichs ermöglicht. 
Mit dem Verlust von Freibereichen gehen Auswirkungen auf die Bodenfunktion, den 
Naturhaushalt und das Kleinklima einher. 



- Die Baufreiheit im Bereich der Hagellochstraße wird eingeschränkt. 
- Die neue Wohnbebauung rückt näher an die Bestandsbebauung heran. 

 
Abwägung der Belange 

Die Nutzung des brachliegenden und der bisher gewerblich genutzten Grundstücke 
zu Wohnzwecken stellt eine städtebaulich wünschenswerte Maßnahme dar, die so-
wohl auf das Nachfragepotenzial an Wohnbauland reagiert, als auch einen Beitrag zu 
flächenschonender Siedlungs- und Raumentwicklung leistet. Des Weiteren wird eine 
städtebaulich unerwünschte langfristige Mindernutzung durch Etablierung einer ver-
träglichen, sich in die Umgebung einfügenden Nutzung verhindert. Die Abstände zur 
Bestandsbebauung sind so gewählt, dass keine Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 
Die Baufreiheit wird zwar im Bereich der Hagellochstraße durch die getroffenen Fest-
setzungen eingeschränkt, eine wirtschaftliche Ausnutzung ist dennoch gewährleistet.  
Die positiven Auswirkungen der Planung überwiegen deshalb gegenüber den Belan-
gen, die gegen die Planung sprechen.  

 
 
 
UMSETZUNG DES BEBAUUNGSPLANES 

Bodenordnung 
Die einzelnen Grundstücke befinden sich in Privatbesitz. Die Änderung der Grundstückszu-
schnitte muss von den Eigentümern geregelt werden. Eine gesetzliche Bodenordnung ist 
nicht erforderlich 
 
 
Altlastenbeseitigung 
Die Altlastenthematik im Plangebiet wurde im Rahmen der Bauleitplanung berücksichtigt. In 
der Begründung wurden die festgestellten Bodenverunreinigungen genannt und entspre-
chende Hinweise in den Bebauungsplan oder im Vorfeld der Baumaßnahme übernommen, 
welche im nachfolgenden Baugenehmigungsverfahren zu beachten sind. 
 
 
Städtebauliche Verträge 
Der Bebauungsplan wird durch einen städtebaulichen Vertrag ergänzt. Während die Stadt 
den Angebotsbebauungsplan aufstellt, wird auf der Grundlage eines Bebauungskonzeptes 
mit einem Bauträger ein städtebaulicher Vertrag geschlossen, der die Kostenübernahme und 
wesentliche Realisierungsbedingungen regelt. 
 
 

Flächen und Kosten 
Die Realisierung der Planung bleibt für die Stadt kostenneutral. 
Die Planung bleibt für die Stadt kostenneutral. Die Kostenübernahme für Planung und Um-
setzung wird im städtebaulichen Vertrag geregelt. 
 
 
 
 
 
Ludwigshafen am Rhein, den…………. 
 
 
 
________________________________ 



Bereichsleiter Stadtplanung 



ANLAGEN 

Anregungen der Behördenbeteiligung gem. § 4 (2) BauGB 
Kabel Deutschland 

 

 

 
 
 
 



Deutsche Telekom 

 
 



 



 
Landesamt für Geologie und Bergbau 

 



 



 
 
 



Technische Werke Ludwigshafen 

 



 



GDKE – Direktion Landesarchäologie 

 



 



 
SGD – Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz 

 



 



 
Bebauungsplanentwurf  
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